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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 14/3979, 14/5271 

Gesetz zur Änderung der Bayerischen Haushaltsord-
nung 

§ 1 
 
Art. 18 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayRS  
630-1-F), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
27. Dezember 1999 (GVBl. S. 554), erhält folgende Fas-
sung: 
 

„Art. 18 
Kreditermächtigungen 

(1) Der Haushaltsplan soll regelmäßig ohne Einnahmen aus 
Krediten ausgeglichen werden. 

(2) Soweit eine Kreditaufnahme notwendig ist, um den 
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
Rechnung zu tragen oder aus einem vergleichbar schwer-
wiegenden Grund, dürfen Einnahmen aus Krediten bis zur 
Höhe der Summe der Ausgaben für Investitionen in den 
Haushaltsplan eingestellt werden; höhere Einnahmen aus 
Krediten sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.  

(3) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das 
Staatsministerium der Finanzen Kredite aufnehmen darf: 

1. zur Deckung von Ausgaben unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 2, 

2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kas-
senwirtschaft (Kassenverstärkungskredite). Soweit die-
se Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung 
wiederholt in Anspruch genommen werden. Kassenver-
stärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate 
nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufge-
nommen worden sind, fällig werden. 

3. zur Anschluss- oder Umfinanzierung bestehender Kre-
dite am Kreditmarkt. 

(4) Fehler! Unbekanntes Schalterargument.Die Ermächtigungen nach 
Absatz 3 Nrn. 1 und 3 gelten bis zum Ende des nächsten 
Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das 
zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet 
wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Fehler! 

Unbekanntes Schalterargument.Die Ermächtigungen nach Absatz 3 
Nr. 2 gelten bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 
und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushalts-
jahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung 
dieses Haushaltsgesetzes. 

(5) Ausgaben, die gegebenenfalls durch Einnahmen aus 
Krediten gedeckt werden sollen, sind im Haushaltsplan zu 
bezeichnen.“ 

 
§ 2 

 
Dieses Gesetz  tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.  

Der Präsident: 

Böhm 
 


